Benutzungsordnung

für die Bücherei „Am Amtshof“

der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“

1. Benutzerkreis

Die Bücherei kann von jedermann benutzt werden.


2. Anmeldung

Der Benutzer/Die Benutzerin erhält einen Leseausweis.
Kinder können nach vollendetem 6. Lebensjahr mit Erlaubnis des/der Erziehungsberechtigten einen eigenen Leseausweis erwerben. Der Ausweis ist nicht übertragbar.
Bei Verlust wird gegen eine Gebühr von 0,50 € ein neuer Leseausweis ausgestellt.


3. Entleihungen

Die Bücher werden nur gegen Vorlage des Leseausweises bis zu 4 Wochen entliehen. Die Entleihung ist kostenlos. Leihfristverlängerung ist möglich, wenn keine Vorbestellung vorliegt.



4. Säumnisgebühr

Nach Überschreitung der Leihfrist wird eine Säumnisgebühr von 0,50 € pro Woche und Buch erhoben. Nach mindestens zweiwöchiger Überschreitung wird schriftlich gemahnt. Portokosten trägt der Benutzer/die Benutzerin. Muss ein Buch abgeholt werden, entstehen Kosten von 10 €.



5. Behandlung der entliehenen Bücher

Festgestellte Beschädigungen und Verschmutzungen sind bei Rückgabe des Buches anzugeben. Bei nachweislicher Beschädigung und bei Verlust muss Ersatz geleistet werden.



6. Auschluss von der Benutzung

Benutzer/Benutzerinnen, die gegen diese Benutzungsordnung verstoßen oder die Leihfrist mehrfach überziehen, können von der Benutzung der Bücherei ausgeschlossen werden.


Lemförde, im April 2002

Samtgemeinde

„Altes Amt Lemförde“

Der Samtgemeindebürgermeister
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